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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

EUMA Kunststofftechnik GmbH, Beckersberg 1, 09557 Flöha, Deutschland 
 

§ 1 Allgemeines 

1. Die nachstehend aufgeführten Vertragsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge, die mit den Käufern unserer Waren (nachfolgend „Kunden“) 
abgeschlossen werden. 

2. Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 
3. Entgegenstehende oder von den AGB abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, dass wir der Geltung der entgegenstehenden 

oder abweichenden Bedingungen des Kunden schriftlich zugestimmt haben. Wird im Rahmen der Korrespondenz mit dem Kunden auf ein Schreiben Bezug ge-
nommen, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Ge-
schäftsbedingungen. 

§ 2 Angebote und Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind hinsichtlich Preis, Liefertermin und sonstigem Inhalt freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekenn-
zeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Die Zusendung unserer Preislisten, Kataloge, Prospekte und anderen Werbematerials verpflichtet uns 
nicht zur Lieferung. Für mündlich erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter übernehmen wir keine Gewähr. 

2. Nach Abgabe eines freibleibenden und unverbindlichen Angebots durch die EUMA Kunststofftechnik GmbH und entsprechender Auftragserteilung durch den 
Kunden kommt ein Vertragsverhältnis erst durch eine schriftliche Auftragsbestätigung durch die EUMA Kunststofftechnik GmbH zustande. 

3. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses 
Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Aufträge gelten nur dann als angenommen, wenn sie schriftlich bestätigt 
oder ausgeführt worden sind. Erfolgt keine schriftliche Bestätigung, so gilt die Lieferung bzw. die Rechnung als Auftragsbestätigung. 

§ 3 Preise und Zahlung 

1. Die Preise gelten für den aus dem als verbindlich gekennzeichneten oder eine Annahmefrist enthaltenden Angebot oder in den Auftragsbestätigungen nach § 2 
Abs. 1, 2 dieser AGB aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang inklusive Umsatzsteuer. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise 
verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich Verpackung, Versand und Versicherungskosten. Sämtliche dieser Kosten werden vom Kunden getragen. 

2. Soweit sich aus unserer Auftragsbestätigung oder unserem verbindlichen Angebot nichts anderes ergibt, ist der Preis innerhalb von 10 Kalendertagen ab Rech-
nungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig, es sei denn in der Rechnung ist eine längere Zahlungsfrist enthalten. 

3. Besteht der Auftrag aus mehreren Teilaufträgen, so sind wir berechtigt für jeden Teilauftrag gesondert abzurechnen. 
4. Das Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
5. Wir sind berechtigt, noch ausstehende Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss 

des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der of-
fenen Forderungen der EUMA Kunststofftechnik GmbH durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen für 
die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 

§ 4 Lieferung 

1. Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder 
ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sämtliche vereinbarten Lieferfristen beginnen, (a) wenn Lieferung gegen Vorkasse vereinbart ist, am Tag des Ein-
gangs des vollständigen Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer und etwaigen Versand- und Verpackungskosten) oder (b) wenn Zahlung auf Rechnung verein-
bart ist, am Tag des Zustandekommens des Vertrags. 

2. Sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist, haben unsere Lieferungen und Leistungen schnellstmöglich zu erfolgen. 
3. Wir sind zu Teillieferungen von in einer Bestellung erfassten, getrennt nutzbaren Produkten berechtigt, wobei wir die dadurch verursachten zusätzlichen Versand-

kosten tragen. 
4. Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat uns der Kunde eine angemessene Nachfrist zu setzen, die in keinem Fall zwei Wochen unter-

scheiten darf. 
5. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses nicht vorhersehbaren Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, 
Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Ge-
nehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir 
nicht zu vertreten haben. Sofern uns solche Ereignisse die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur 
von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leis-
tungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem 
Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber 
vom Vertrag zurücktreten. 

6. Falls die Ware aus einem der in Absatz 4 genannten Gründe nicht oder nicht rechtzeitig lieferbar ist, werden wir dies dem Kunden unverzüglich anzeigen. Ist die 
Ware auf absehbare Zeit nicht bei unseren Lieferanten verfügbar, sind wir zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt. Im Falle eines Rücktritts werden wir dem 
Kunden seine an uns geleisteten Zahlungen unverzüglich erstatten. 

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Versicherung und Gefahrübergang 

1. Die Lieferung erfolgt ab unserem Werk, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen des Kunden wird die Ware auf seine Gefahr und seine Kosten an einen 
anderen Bestimmungsort versandt (nachfolgend „Versendungskauf“). 

2. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmen wir die angemessene Versandart und das Transportunternehmen nach billigem Ermessen. 
3. Wir schulden nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablieferung der Ware an das Transportunternehmen und sind für vom Transportunternehmen verursachte 

Verzögerungen nicht verantwortlich. Eine von uns genannte Versanddauer ist daher unverbindlich. 
4. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen Beschädigung oder des zufälligen Verlusts der gelieferten Ware mit der Ausliefe-

rung der Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden über; im Übrigen mit Übergabe der Sache an den Kunden. Der Übergabe steht es gleich, wenn der 
Kunde im Verzug der Annahme ist. 

5. Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden 
oder sonstige versicherbare Risiken versichert. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten) 
für die betreffende Ware vor (nachfolgend „Vorbehaltsware“). 

2. Der Kunde ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von uns gelieferte und noch unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weiter-
zuverkaufen. 

3. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Kunde sie unverzüglich auf unser Eigentum hinweisen und uns hierüber informie-
ren, um uns die Durchsetzung unserer Eigentumsrechte zu ermöglichen. 

4. Treten wir bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere bei Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (nachfolgend „Verwertungsfall“), sind wir 
berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen. 
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§ 7 Gewährleistung 

1. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Zugang der Ware beim Kunden oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. 
2. Die an den Kunden gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Kunden oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersu-

chen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als 
vom Kunden genehmigt, wenn uns nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Dies gilt auch für die etwaige Lieferung 
zu weniger oder anderer, als der vertraglich vereinbarten Gegenstände. Hinsichtlich anderer Mängel, insbesondere verdeckter Mängel, gelten die Liefergegen-
stände als vom Kunden genehmigt, wenn uns die Mängelrüge nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der 
Mangel für den Kunden bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist 
maßgeblich. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelrüge, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlos-
sen. Auf unser Verlangen ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des 
günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungs-
gemäßen Gebrauchs befindet. 

3. Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände sind wir nach unserer innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzöge-
rung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. Eine Nachbesserung gilt nach 
dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels  oder den sonstigen Umständen et-
was anderes ergibt. 

4. Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Kunde unter den in § 9 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 
5. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung 

hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert werden. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu 
tragen. Die Gewährleistung entfällt auch dann, wenn der Kunde gesetzliche oder von uns bzw. unseren Zulieferern erlassene Einbau- und Behandlungsvorschrif-
ten nicht befolgt, es sei denn, dass dies für den Ausfall des Liefergegenstandes nicht ursächlich geworden ist. 

§ 8 Garantie 

Über die Gewährleistung nach § 7 dieser AGB hinaus übernehmen wir für die Dauer von sechs Wochen ab Zugang der Ware beim Kunden oder, soweit eine Ab-
nahme erforderlich ist, ab deren Abnahme bezüglich aus Kunststoff gefertigter Teile eine Garantie für sämtliche vertraglich zugesicherten Eigenschaften, wie 
Maßhaltigkeit, UV-Beständigkeit etc. Im Rahmen dieser Garantie haften wir verschuldensunabhängig für nachteilige Abweichungen von den vertraglich zugesi-
cherten Eigenschaften. 

§ 9 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschulden 

1. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertrags-
verletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maß-
gabe dieses § 9 eingeschränkt. 

2. Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, vertretungsberechtigten Gesellschafter, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lie-
ferung des Liefergegenstands, dessen Freiheit von Mängeln, die seine Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, 
sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz 
von Leib oder Leben des Kunden oder seines Personals oder den Schutz von Eigentum des Kunden vor erheblichen Schäden bezwecken. 

3. Soweit wir gemäß § 9 Absatz 2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche 
Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und 
Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. 

4. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Ersatzpflicht für Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf einen Betrag 
von 500.000 € je Schadensfall entsprechend der derzeitigen Deckungssumme unserer Haftpflichtversicherung beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten handelt. 

5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, vertretungsberechtigten Gesellschafter, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

6. Soweit wir beratend tätig werden und dies nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich 
und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

7. Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

§ 10 Datenschutz 

1. Wir dürfen die die jeweiligen Kaufverträge betreffenden Daten verarbeiten und speichern, soweit dies für die Ausführung und Abwicklung des Kaufvertrages 
erforderlich ist und solange wir zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind. 

2. Wir werden personenbezogene Kundendaten nicht ohne das ausdrücklich erklärte Einverständnis des Kunden an Dritte weiterleiten, ausgenommen, soweit wir 
gesetzlich zur Herausgabe verpflichtet sind. 

3. Die Erhebung, Übermittlung oder sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Kunden zu anderen als den in diesem § 9 genannten Zwecken ist uns 
nicht gestattet. 

§ 11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

1. Der zwischen uns und dem Kunden bestehende Kaufvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechtsübereinkommens. 

2. Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. § 1 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so sind die Gerichte in Dresden für alle Streitigkeiten aus oder im Zu-
sammenhang mit dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich zuständig. In allen anderen Fällen können wir oder der Kunde Klage vor jedem aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften zuständigen Gericht erheben. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung un-
berührt. 

§ 12 Schlussbestimmungen 

1. Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen hiervon unberührt. 
2. Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelunglücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlichen Bestim-

mungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen dieses Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke erkannt hätten. 

Flöha, Januar 2017 


